
Allgemeine Geschäftsbedingungen Haushalt, Gewerbe, Landwirtschaft (Standardlastprofilbelieferung) der 
 

Stadtwerke Langenzenn 
einrichtung verlangt und solange durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemä- 

1.1. Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an elektrischer Energie 
an seine vertraglich benannte Entnahmestelle. Entnahmestelle ist die Eigentums- 
grenze des auf den (gegebenenfalls jeweiligen) Zählpunkt bezogenen Netzan- 
schlusses. Zählpunkt ist der Ort, an dem der Energiefluss messtechnisch erfasst 
wird. 

1.2. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversor- 
gung ist der Lieferant, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes 
einschließlich des Netzanschlusses handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu 
den möglichen Ansprüchen des Kunden gegen den Netzbetreiber vgl. Ziffer 8. Der 
Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und solange der 
Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Mess- 
stellenbetreiber den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. Das 
gleiche gilt, wenn der Lieferant an der Lieferung, der Erzeugung und/oder dem Be- 
zug von Strom aufgrund höherer Gewalt oder sonstiger Umstände, deren Beseiti- 
gung dem Lieferanten nicht möglich ist oder wirtschaftlich nicht zugemutet werden 
kann, gehindert ist. Schadensersatzansprüche des Kunden gegen den Lieferanten 
bleiben für den Fall unberührt, dass den Lieferanten an der Unterbrechung ein Ver- 
schulden trifft. 

 

2.1. Die Menge der gelieferten Energie wird durch Messeinrichtungen des zuständigen 
Messstellenbetreibers ermittelt. Die Ablesung der Messeinrichtungen wird vom 
Messstellenbetreiber, Messdienstleister, Netzbetreiber, Lieferanten oder auf Ver- 
langen des Lieferanten oder des Netzbetreibers kostenlos vom Kunden durchge- 
führt. Der Lieferant wird den Kunden rechtzeitig zu einer Selbstablesung auffor- 
dern. Die Ablesung der Messeinrichtungen erfolgt zum Zwecke der Abrechnung, 
anlässlich eines Lieferantenwechsels oder bei einem berechtigten Interesse des 
Lieferanten an einer Überprüfung der Ablesung. Der Kunde kann einer Selbstable- 
sung widersprechen, wenn ihm diese nicht zumutbar ist. Können die Messeinrich- 
tungen nicht abgelesen werden oder zeigen sie fehlerhaft an, so können der Liefe- 
rant und/oder der Netzbetreiber den Verbrauch insbesondere auf der Grundlage 
der letzten Ablesung schätzen oder rechnerisch abgrenzen, wobei die tatsächli- 
chen Verhältnisse angemessen berücksichtigt werden; dies gilt auch dann, wenn 
der Kunde eine rechtzeitig angekündigte Selbstablesung nicht oder verspätet vor- 
nimmt. 

2.2. Der Lieferant kann vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen verlangen. Der 
Lieferant berechnet diese unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ver- 
brauchs nach billigem Ermessen, in der Regel auf der Grundlage der Abrechnung 
der vorangegangenen 12 Monate bzw. unter Berücksichtigung des durchschnittli- 
chen Verbrauchs vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass der 
Verbrauch erheblich abweicht, ist dies angemessen zu berücksichtigen. 

2.3. Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeitraumes, der 12 
Monate nicht wesentlich überschreitet, und zum Ende des Lieferverhältnisses wird 
vom Lieferanten eine Abrechnung erstellt, in welcher der tatsächliche Umfang der 
Belieferung unter Anrechnung der Abschlagszahlungen abgerechnet wird. Ergibt 
sich eine Abweichung der Abschlagszahlungen von der Abrechnung der tatsächli- 
chen Belieferung, so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverzüglich 
erstattet bzw. nachentrichtet oder mit der nächsten Abschlagszahlung verrechnet. 
Der Kunde hat – abweichend von Satz 1 – das Recht, eine kostenpflichtige monat- 
liche, vierteljährliche oder halbjährliche Abrechnung zu wählen, die auf Grundlage 
einer gesonderten Vereinbarung mit dem Lieferanten erfolgt. Bei einer monatlichen 
Abrechnung entfällt das Recht des Lieferanten nach Ziffer 2.2. 

2.4. Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nachprüfung der Mess- 
einrichtungen an seiner Abnahmestelle durch eine Eichbehörde oder eine staatlich 
anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 2 Abs. 4 des Eichgesetzes bzw. ab 
01.01.2015 im Sinne von § 40 Abs. 3 des Mess- und Eichgesetzes zu veranlassen. 
Die Kosten der Nachprüfung fallen dem Kunden nur dann zur Last, sofern die eich- 
rechtlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht überschritten werden. 

2.5. Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der eichrecht- 
lichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rech- 
nungsbetrages festgestellt (wie z. B. auch bei einer Rechnung auf der Grundlage 
falscher Messwerte), so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unver- 
züglich erstattet bzw. nachentrichtet oder mit der nächsten Abschlagszahlung ver- 
rechnet. Ansprüche nach dieser Ziffer sind auf den der Feststellung des Fehlers 
vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Feh- 
lers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der 
Anspruch auf längstens drei Jahre beschränkt. 

2.6. Ändern sich die vertraglichen Preise während des Abrechnungszeitraumes, so 
erfolgt die Anpassung des Grundpreises tagesgenau, die Arbeitspreise werden 
mengenanteilig berechnet. Die nach der Preisänderung anfallenden Abschlagszah- 
lungen können entsprechend angepasst werden. 

 

3.1. Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zugang der Rechnung, Ab- 
schläge zu dem vom Lieferanten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgeleg- 
ten Zeitpunkt fällig und ohne Abzug im Wege des Lastschriftverfahrens oder mittels 
Dauerauftrag bzw. Überweisung zu zahlen. 

3.2. Bei Zahlungsverzug stellt der Lieferant, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder 
den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, dem Kunden die dadurch 
entstandenen Kosten pauschal gemäß Ziffer 15 in Rechnung. Auf Verlangen des 
Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale Berechnung 
muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der 
Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem der 
Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer 
als die Höhe der Pauschale. 

3.3. Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zah- 
lungsverweigerung nur, sofern die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen 
Fehlers besteht, oder sofern der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne 
ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im 
vorherigen Abrechnungszeitraum ist und der Kunde eine Nachprüfung der Mess- 

ße Funktion der Messeinrichtung festgestellt ist. Rechte des Kunden nach § 315 
BGB bleiben unberührt. 

3.4. Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht für Ansprü- 
che des Kunden gegen den Lieferanten aufgrund vollständiger oder teilweiser 
Nichterfüllung oder mangelhafter Erfüllung der Lieferpflicht. 

 

 
4.1. Der Lieferant kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung in angemessener 

Höhe verlangen, wenn der Kunde mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht un- 
wesentlicher Höhe in Verzug ist, wenn der Kunde innerhalb eines Zeitraums von 
zwölf Monaten wiederholt in Zahlungsverzug gerät oder in sonstigen begründeten 
Fällen. Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn, Höhe und die 
Voraussetzungen für ihren Wegfall mitzuteilen. Die Vorauszahlung ist frühestens 
zum Lieferbeginn fällig. Die Höhe der Vorauszahlung des Kunden entspricht den 
für einen Zeitraum von bis zu zwei Liefermonaten zu leistenden Zahlungen. Sie wird 
für den Vorauszahlungszeitraum aus dem durchschnittlichen Verbrauch des 
vorhergehenden Abrechnungszeitraums und dem aktuellen Vertragspreis bzw. 
– sollte kein vorhergehender Abrechnungszeitraum bestehen – aus dem durch- 
schnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden und dem aktuellen Vertragspreis 
ermittelt. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, ist 
dies angemessen zu berücksichtigen. Die Vorauszahlung wird mit den jeweils 
nächsten vom Kunden nach dem Vertrag zu leistenden Zahlungen verrechnet. Er- 
folgt eine solche Verrechnung und liegen die Voraussetzungen für eine Vorauszah- 
lung weiterhin vor, ist der Kunde verpflichtet, den verrechneten Betrag unverzüglich 
nach der Verrechnung als erneute Vorauszahlung nachzuentrichten. 

4.2. Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kunden ein Vor- 
kassensystem (z. B. Bargeld- oder Chipkartenzähler) einrichten und betreiben. 

5. Preise und Preisbestandteile / Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige 
hoheitlich auferlegte Belastungen / Preisanpassung nach billigem Ermessen 

5.1. Der Preis setzt sich aus einem Grundpreis und einem verbrauchsabhängigen Ar- 
beitspreis zusammen. Der Preis wird kalkuliert auf Grundlage der Kosten, die für 
die Belieferung aller Kunden in diesem Tarif anfallen. Er enthält folgende Kosten: 
Kosten für Energiebeschaffung und Vertrieb, die Kosten für Messstellenbetrieb – 
soweit diese Kosten dem Lieferanten vom Messstellenbetreiber in Rechnung ge- 
stellt werden, das an den Netzbetreiber abzuführende Netzentgelt, Stromsteuer, die 
vom Netzbetreiber erhobenen Aufschläge nach dem  Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz (KWKG), die Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV, die Offshore-
Haftungsumlage nach § 17 f Abs. 5 EnWG, die abLa-Umlage nach 
§ 18 Abs. 1 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten (AbLaV) sowie die Konzessi- 
onsabgaben. Der Lieferant ist berechtigt, mit grundzuständigen Messstellenbetrei- 
bern Vereinbarungen zur Abrechnung der Entgelte für den Messstellenbetrieb mit 
intelligenten Messsystemen und modernen Messeinrichtungen zu treffen, wonach 
der grundzuständiger Messstellenbetreiber gegenüber dem Lieferanten abrechnet, 
soweit der Lieferant sicherstellt, dass eine zusätzliche Inanspruchnahme des Kun- 
den für diese Entgelte durch den grundzuständigen Messstellenbetreiber ausge- 
schlossen ist. 

5.2. Wird die Belieferung oder die Verteilung von elektrischer Energie nach Vertrags- 
schluss mit zusätzlichen, in Ziffern 5.1 und 5.3 nicht genannten Steuern oder Ab- 
gaben belegt, erhöht sich der Preis nach Ziffer 5.1 um die hieraus entstehenden 
Mehrkosten in der jeweils geltenden Höhe. Satz 1 gilt entsprechend, falls die Belie- 
ferung oder die Verteilung von elektrischer Energie nach Vertragsschluss mit einer 
hoheitlich auferlegten, allgemein verbindlichen Belastung (d. h. keine Bußgelder 
o. ä.) belegt wird, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf die Kosten für die nach 
diesem Vertrag geschuldeten Leistungen hat. Die Weitergabe in der jeweils gel- 
tenden Höhe nach Satz 1 und 2 führt bei Erstattungen (z. B. in Form negativer Um- 
lagen) zu einer entsprechenden Preisreduzierung. Eine Weiterberechnung erfolgt 
nicht, soweit die Mehrkosten nach Höhe und Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei 
Vertragsschluss konkret vorhersehbar waren oder die jeweilige gesetzliche Rege- 
lung der Weiterberechnung entgegensteht. Eine Weiterberechnung ist auf die 
Mehrkosten beschränkt, die nach dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung 
dem einzelnen Vertragsverhältnis (z. B. nach Kopf oder nach Verbrauch) zugeord- 
net werden können. Eine Weiterberechnung erfolgt ab dem Zeitpunkt der Entste- 
hung der Mehrkosten. Der Kunde wird über eine solche Weiterberechnung spätes- 
tens mit der Rechnungsstellung informiert. 

5.3. Zusätzlich fällt auf den Preis nach Ziffer 5.1 und etwaige zukünftige Steuern, Ab- 
gaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 5.3 die Umsatz- 
steuer in der jeweils geltenden Höhe an (gesetzlicher Regelsatz nach § 12 Abs. 1 
UStG derzeit: 19 %). 

5.4. Der Lieferant teilt dem Kunden die jeweils geltende Höhe eines nach Ziffer 5.2 und 
5.3 zu zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage mit. 

5.5. Der Lieferant ist verpflichtet, die Preise nach Ziffer 5.1 – mit Ausnahme der geson- 
dert an den Kunden weitergegebenen Umsatzsteuer nach Ziffer 5.2 sowie etwaiger 
zukünftiger Steuern, Abgaben und sonstiger hoheitlich auferlegter Belastungen 
nach Ziffer 5.3 – durch einseitige Leistungsbestimmung nach billigem Ermessen 
gemäß § 315 BGB anzupassen (Erhöhungen oder Ermäßigungen.) Anlass für ei- 
ne solche Preisanpassung ist ausschließlich eine Änderung der in Ziffer 5.1 ge- 
nannten Kosten. Der Lieferant überwacht fortlaufend die Entwicklung dieser Kos- 
ten. Der Umfang einer solchen Preisanpassung ist auf die Veränderung der Kosten 
nach Ziffer 5.1 seit der jeweils vorhergehenden Preisanpassung nach dieser Zif- fer 
5.5 bzw. – sofern noch keine Preisanpassung nach dieser Ziffer 5.5 erfolgt ist – seit 
Vertragsschluss bis zum Zeitpunkt des geplanten Wirksamwerdens der aktuel- len 
Preisanpassung beschränkt. Kostensteigerungen und Kostensenkungen sind bei 
jeder Preisanpassung gegenläufig zu saldieren. Die einseitige Leistungsbe- 
stimmung des Lieferanten nach billigem Ermessen bezieht sich auch auf die jewei- 
ligen Zeitpunkte einer Preisanpassung; diese sind so zu wählen, dass Kostensen- 
kungen nicht nach für den Kunden ungünstigeren Maßstäben Rechnung getragen 
werden als Kostenerhöhungen, also Kostensenkungen mindestens in gleichem 
Umfang preiswirksam werden  wie  Kostenerhöhungen.  Der Kunde  hat  gemäß 
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§ 315 Abs. 3 BGB das Recht, die Ausübung des billigen Ermessens des Lieferan- 
ten gerichtlich überprüfen zu lassen. Änderungen der Preise nach dieser Ziffer sind 
nur zum Monatsersten möglich. Preisanpassungen werden nur wirksam, wenn der 
Lieferant dem Kunden die Änderungen spätestens sechs Wochen vor dem geplan- 
ten Wirksamwerden in Textform mitteilt. Ist der Kunde mit der mitgeteilten Preisan- 
passung nicht einverstanden, hat er das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisanpassung zu kün- 
digen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hinge- 
wiesen. 

 

Die Regelungen des Vertrages und dieser Bedingungen beruhen auf den gesetzli- 
chen und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. 
B. EnWG, StromGVV, StromNZV, MessZV, höchstrichterliche Rechtsprechung, 
Entscheidungen der Bundesnetzagentur). Das vertragliche Äquivalenzverhältnis 
kann nach Vertragsschluss durch unvorhersehbare Änderungen der gesetzlichen 
oder sonstigen Rahmenbedingungen (z. B. durch Gesetzesänderungen, sofern de- 
ren konkreter Inhalt nicht bereits – etwa in der Phase zwischen dem Abschluss des 
förmlichen Gesetzgebungsverfahrens und dem Inkrafttreten – absehbar war), die 
der Lieferant nicht veranlasst und auf die er auch keinen Einfluss hat, in nicht un- 
bedeutendem Maße gestört werden. Ebenso kann nach Vertragsschluss eine im 
Vertrag und/oder diesen Bedingungen entstandene Lücke nicht unerhebliche 
Schwierigkeiten bei der Durchführung des Vertrages entstehen lassen (etwa wenn 
die Rechtsprechung eine Klausel für unwirksam erklärt), die nur durch eine Anpas- 
sung oder Ergänzung zu beseitigen sind. In solchen Fällen ist der Lieferant ver- 
pflichtet, den Vertrag und diese Bedingungen – mit Ausnahme der Preise – unver- 
züglich insoweit anzupassen und/oder zu ergänzen, als es die Wiederherstellung 
des Äquivalenzverhältnisses von Leistung und Gegenleistung und/oder der Aus- 
gleich entstandener Vertragslücken zur zumutbaren Fort- und Durchführung des 
Vertragsverhältnisses erforderlich macht (z. B. mangels gesetzlicher Überleitungs- 
bestimmungen). Anpassungen des Vertrages und dieser Bedingungen nach dieser 
Ziffer sind nur zum Monatsersten möglich. Die Anpassung wird nur wirksam, wenn 
der Lieferant dem Kunden die Anpassung spätestens sechs Wochen vor dem ge- 
planten Wirksamwerden in Textform mitteilt. Ist der Kunde mit der mitgeteilten Ver- 
tragsanpassung nicht einverstanden, hat er das Recht, den Vertrag ohne Einhal- 
tung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Vertragsan- 
passung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung ge- 
sondert hingewiesen. 

 

7.1. Der Lieferant ist berechtigt, sofort die Lieferung einzustellen und die Anschlussnut- 
zung unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem Maße 
schuldhaft Strom unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Mess- 
einrichtungen verwendet („Stromdiebstahl“) und die Unterbrechung zur Verhinde- 
rung einer weiteren unberechtigten Energieentnahme erforderlich ist. 

7.2. Bei Zahlungsverzug des Kunden ab einem Betrag von mindestens € 100,00 inklu- 
sive Mahn- und Inkassokosten ist der Lieferant ebenfalls berechtigt, die Lieferung 
einzustellen und die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber un- 
terbrechen zu lassen. Bei der Berechnung des Mindestbetrages bleiben nicht titu- 
lierte Forderungen außer Betracht, die der Kunde schlüssig beanstandet hat, oder 
die wegen einer Vereinbarung zwischen Lieferanten und Kunden noch nicht fällig 
sind, oder die aus einer streitigen und noch nicht rechtskräftig entschiedenen 
Preiserhöhung des Lieferanten resultieren. Die Unterbrechung unterbleibt, wenn 
die Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere des Zahlungsverzugs 
stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen 
Verpflichtungen vollumfänglich nachkommt. Dem Kunden wird die Unterbrechung 
spätestens vier Wochen vorher angedroht und die Beauftragung des Netzbetrei- 
bers mit der Unterbrechung der Anschlussnutzung drei Werktage vorher unter An- 
gabe des Zeitpunkts der Auftragserteilung angekündigt. Der Lieferant wird den 
Netzbetreiber zu dem in der Ankündigung genannten Zeitpunkt beauftragen, die 
Anschlussnutzung zu unterbrechen, wofür der Netzbetreiber nach den Vorgaben 
des einheitlichen Netznutzungsvertrages Strom sechs weitere Werktage Zeit hat. 
Der Kunde wird den Lieferanten auf etwaige Besonderheiten, die einer Unterbre- 
chung zwingend entgegenstehen, unverzüglich hinweisen. 

7.3. Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind 
vom Kunden zu ersetzen. Der Lieferant stellt dem Kunden die dadurch entstande- 
nen Kosten pauschal gemäß Ziffer 15 in Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist 
die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss ein- 
fach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu 
erwartenden Schaden nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis ge- 
stattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe 
der Pauschale. Die Belieferung wird unverzüglich wiederhergestellt, wenn die 
Gründe für die Unterbrechung entfallen und die Kosten der Unterbrechung und 
Wiederherstellung bezahlt sind; sofern keine Barzahlung erfolgt, bleibt es dem 
Kunden zur Verkürzung der Unterbrechungszeit auch bei einer erteilten Einzugs- 
ermächtigung unbenommen, die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung 
unverzüglich mittels Überweisung zu zahlen. 

7.4. Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekündigt und 
die Lieferung eingestellt werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor im Fall 
eines Stromdiebstahls nach Ziffer 7.1, oder im Fall eines wiederholten Zahlungs- 
verzuges unter den Voraussetzungen der Ziffer 7.2 Satz 1 bis 3. Im letztgenannten 
Fall ist dem Kunden die Kündigung mindestens zwei Wochen vorher anzudrohen; 
die Kündigung unterbleibt in diesem Fall, wenn die Folgen der Kündigung außer 
Verhältnis zur Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde darlegt, dass 
hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollumfänglich 
nachkommt. 

 

8.1. Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in 
der Elektrizitätsversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netz- 
betriebes einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetrei- 
ber geltend zu machen (§ 18 NAV). 

8.2. Der Lieferant wird unverzüglich über die mit der Schadensverursachung zusam- 
menhängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von 
ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und der Kunde dies wünscht. 

8.3. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfüllungs- 
und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, so- 
weit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wur- 

de; dies gilt nicht bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit, oder der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, 
d. h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 
regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten). 

8.4. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, 
den die haftende Partei bei Abschluss des Vertrages als mögliche Folge der Ver- 
tragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die 
sie kannte oder kennen musste, hätte voraussehen müssen. 

8.5. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 
 

 
9.1. Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug unverzüglich, spätestens 

jedoch innerhalb einer Frist von einem Monat nach dem Umzug, unter Angabe der 
neuen Anschrift in Textform anzuzeigen. 

9.2. Der Lieferant wird den Kunden – sofern kein Fall nach Ziffer 9.3 vorliegt – an der 
neuen Entnahmestelle auf Grundlage des Vertrages weiterbeliefern. Die Beliefe- 
rung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, dass der Kunde dem Lieferanten das 
Umzugsdatum rechtzeitig mitgeteilt hat. 

9.3. Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zum Zeitpunkt des vom Kunden 
mitgeteilten Umzugsdatums, wenn der Kunde aus dem Gebiet des bisherigen 
Netzbetreibers in das Gebiet eines anderen Netzbetreibers zieht. 

9.4. Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 9.1 aus Gründen, die dieser zu 
vertreten hat, und wird dem Lieferanten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht 
bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen Ent- 
nahmestelle, für die der Lieferant gegenüber dem örtlichen Netzbetreiber einstehen 
muss und für die er von keinem anderen Kunden eine Vergütung zu fordern be- 
rechtigt ist, nach den Preisen des Vertrages zu vergüten. Die Pflicht des Lieferan- 
ten zur unverzüglichen Abmeldung der bisherigen Entnahmestelle und Ansprüche 
des Lieferanten auf entgangenen Gewinn wegen einer nicht oder verspätet erfolg- 
ten Belieferung an der neuen Entnahmestelle bleiben unberührt. 

9.5. Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamt- 
heit auf einen personell, technisch und wirtschaftlich leistungsfähigen Dritten zu 
übertragen. Eine Übertragung ist dem Kunden rechtzeitig zuvor mitzuteilen. Ist der 
Kunde mit der Übertragung des Vertrages nicht einverstanden, hat er das Recht, 
den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen. Hierauf wird der 
Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen. 

 

10. Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / Lieferantenwechsel  

10.1. Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim örtlichen 
Netzbetreiber erhältlich. 

10.2. Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach dem Wechsel ist der 
Lieferant verpflichtet, dem neuen Lieferanten den für ihn maßgeblichen Verbrauch 
des vergleichbaren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Grün- 
den, die er nicht zu vertreten hat, den Verbrauch nicht ermitteln kann, ist der ge- 
schätzte Verbrauch anzugeben. 

 

 

Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz (insbes. 
der Datenschutz-Grundverordnung - DS-GVO) für die Verarbeitung der personenbezo- 
genen Daten des Kunden ist: Stadtwerke Langenzenn, Friedrich-Ebert-Straße 7, 90579 
Langenzenn, Werkleiter: Ralph Lampert Tel. 09101 / 703 – 500 
E-Mail: ralph.lampert@langenzenn.de 

 
 

11.1. Der Datenschutzbeauftragte des Lieferanten steht dem Kunden für Fragen zur 
Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten: Hr. Markus Hirn, Im Pinderpark 
4, 90513 Zirndorf Tel: 0911 / 9773 - 1024 E-Mail: datenschutz@lra-fue.bayern.de 
zur Verfügung. 

11.2. Der Lieferant verarbeitet folgende Kategorien personenbezogener Daten: Kontakt- 
daten des Kunden (z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer), Daten 
zur Entnahmestelle (z. B. Zählernummer, Identifikationsnummer der Marktlokati- 
on), Verbrauchsdaten, Angaben zum Belieferungszeitraum, Abrechnungsdaten (z. 
B. Bankverbindungsdaten), Daten zum Zahlungsverhalten. 

11.3. Der Lieferant verarbeitet die personenbezogenen Daten des Kunden zu den fol- 
genden Zwecken und auf folgenden Rechtsgrundlagen: 

 Erfüllung (inklusive Abrechnung) des Energieliefervertrags und Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage des Kunden auf Grundlage des 
Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO sowie der §§ 49 ff. MsbG. 

 Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. wegen handels- oder steuerrechtli- 
cher Vorgaben) auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO. 

 Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-
GVO. Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO dürfen 
nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Lieferanten 
oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezoge ner 
Daten erfordern, überwiegen. 

 Soweit der Kunde dem Lieferanten eine Einwilligung zur Verarbeitung perso- 
nenbezogener Daten zur Telefonwerbung erteilt hat, verarbeitet der Lieferant 
personenbezogene Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO. Ei- 
ne Einwilligung zur Telefonwerbung kann der Kunde jederzeit widerrufen. Der 
Widerruf der Einwilligung erfolgt für die Zukunft und berührt nicht die Recht- 
mäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung. 

11.4. Eine Offenlegung bzw. Übermittlung der personenbezogenen Daten des Kunden 
erfolgt – im Rahmen der in Ziffer 11.3 genannten Zwecke – ausschließlich gegen- 
über folgenden Empfängern bzw. Kategorien von Empfängern: Vorlieferanten, 
Netzbetreiber, Messstellenbetreiber, Bilanzkreisverantwortliche, Inkasso- 
Dienstleister, Abrechnungs- und IT-Dienstleister, Druck- und Versanddienstleister. 

11.5. Zudem verarbeitet der Lieferant personenbezogene Daten, die er von den in Ziffer 
11.4 genannten Empfängern bzw. Kategorien erhält. Er verarbeitet auch per- 
sonenbezogene Daten, die er aus öffentlich zugänglichen Quellen, z. B. aus 
Grundbüchern, Handelsregistern und dem Internet zulässigerweise gewinnen durf- 
te. 

11.6. Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an oder in Drittländer oder an 
internationale Organisationen erfolgt nicht. 

 9. 

11. Datenschutz / Widerspruchsrecht 

6. Änderungen des Vertrages und dieser Bedingungen 

7. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung 

8. Haftung 



Stand: 11/2023 
 

11.7. Die personenbezogenen Daten des Kunden werden zu den unter Ziffer 11.4 ge- 
nannten Zwecken solange gespeichert, wie dies für die Erfüllung dieser Zwecke er- 
forderlich ist. Zum Zwecke der Direktwerbung und der Marktforschung werden die 
personenbezogenen Daten des Kunden solange gespeichert, wie ein überwiegen- 
des rechtliches Interesse des Lieferanten an der Verarbeitung nach Maßgabe der 
einschlägigen rechtlichen Bestimmungen besteht, längstens jedoch für eine Dauer 
von zwei Jahren über das Vertragsende hinaus. 

11.8. Der Kunde hat gegenüber dem Lieferanten Rechte auf Auskunft über seine ge- 
speicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DS-GVO); Berichtigung der Daten, 
wenn sie fehlerhaft, veraltet oder sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO); Lö- 
schung, wenn die Speicherung unzulässig ist, der Zweck der Verarbeitung erfüllt 
und die Speicherung daher nicht mehr erforderlich ist oder der Kunde eine erteilte 
Einwilligung zur Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten widerrufen hat 
(Art. 17 DS-GVO); Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 Abs. 
1 lit. a) bis d) DS-GVO genannten Voraussetzungen gegeben ist (Art. 18 DS- GVO); 
Datenübertragbarkeit der vom Kunden bereitgestellten, ihn betreffenden 
personenbezogenen Daten (Art. 20 DS-GVO); Recht auf Widerruf einer erteilten 
Einwilligung, wobei der Widerruf die Rechtmäßigkeit der bis dahin aufgrund der 
Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und Recht 
auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO). 

11.9. Im Rahmen dieses Vertrags muss der Kunde diejenigen personenbezogenen Da- 
ten (vgl. Ziffer 11.2) bereitstellen, die für den Abschluss des Vertrags und die Erfül- 
lung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren 
Erhebung der Lieferant gesetzlich verpflichtet ist. Ohne diese Daten kann der Ver- 
trag nicht abgeschlossen bzw. erfüllt werden. 

11.10. Zum Abschluss und zur Erfüllung des Vertrags findet keine automatisierte Ent- 
scheidungsfindung einschließlich Profiling statt. 

8001, 53105 Bonn, Telefon: 030/22480-500 oder 01805/101000, Telefax: 
030/22480-323, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de. 

12.5. Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-Streitbeilegungs-Plattform (OS-
Plattform) der Europäischen Union kostenlose Hilfestellung für die Einreichung 
einer Verbraucherbeschwerde zu einem Online-Kaufvertrag oder Online- 
Dienstleistungsvertrag sowie Informationen über die Verfahren an den Verbrau- 
cherschlichtungsstellen in der Europäischen Union zu erhalten. Die OS-Plattform 
kann unter folgendem Link aufgerufen werden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

13  Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz  
Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der 
Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste geführt, in der Energiedienstleister, Anbieter 
von Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sind. 
Weiterführende Informationen zu der so genannten Anbieterliste und den Anbietern selbst 
erhalten sie unter www.bfee-online.de. Sie können sich zudem bei der Deutschen 
Energieagentur über das Thema Energieeffizienz umfassend informieren. Weitere 
Informationen erhalten Sie unter www.energieeffizienz-online.info. 

14. Kostenpauschalen  
netto    /   brutto 

Mahnkosten pro Mahnschreiben (Ziffer 3.2) € 5,00 
Zahlungseinzug durch Beauftragten (Ziffer 3.2) € 5,00 

 
Unterbrechung der Anschlussnutzung (Ziffer 7.3) € 34,00 
Wiederaufnahme der Anschlussnutzung (Ziffer 7.3) 
- während der üblichen Geschäftszeit des Netzbetreibers € 34,00 / € 40,46 
- außerhalb der üblichen Geschäftszeit € 51,00 / € 60,69 

 
 

Kosten für Bankrücklastschriften  Gebühr des jewei- 
ligen Kreditinsti- 
tuts 

 
In den genannten Bruttobeträgen ist die Umsatzsteuer in der gesetzlich festgeleg- 
ten Höhe (derzeit 19 %) enthalten; wird kein Bruttobetrag genannt, besteht derzeit 
keine Umsatzsteuerpflicht. 

15. Schlussbestimmungen  
15.1. Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 
15.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein 

oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.1 Energieversorgungsunternehmen, Messstellenbetreiber und Messdienstleister (Un- 
ternehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern im Sinne des 
§ 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität 
von Leistungen des Unternehmens (Verbraucherbeschwerden), die den Anschluss 
an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie sowie die Messung der Ener- 
gie betreffen, im Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier Wo- 
chen ab Zugang beim Unternehmen zu beantworten. Verbraucherbeschwerden, 
die den Vertragsabschluss oder die Qualität der Leistungen des Lieferanten betref- 
fen, sind zu richten an: Stadtwerke Langenzenn, Friedrich-Ebert-Str. 7, 90579 
Langenzenn Tel. 09101/703-500 Fax 09101/703-904, stadtwer- 
ke@langenzenn.de 

 
12.2 Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle Energie e. V. (Schlichtungs- 

stelle) nach § 111b EnWG zur Durchführung eines Schlichtungsverfahrens anzuru- 
fen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht innerhalb der Bearbeitungsfrist 
abgeholfen hat oder erklärt hat, der Beschwerde nicht abzuhelfen. § 14 Abs. 5 
VSBG bleibt unberührt. Das Unternehmen ist verpflichtet, an dem Verfahren bei der 
Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die Einreichung einer Beschwerde bei der 
Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 
BGB. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfah- 
ren zu beantragen, bleibt unberührt. 

12.3 Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie 
e.V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, 030/2757240–0, Mo. - Fr. 10:00 - 16:00 Uhr,
 E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de, Homepage: 
www.schlichtungsstelle-energie.de. 

12.4 Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhältlich über den Verbrau- 
cherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas, Postfach

Widerspruchsrecht 
 

Der Kunde kann der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten für 
Zwecke der Direktwerbung und/oder der Marktforschung gegenüber 
dem Lieferanten ohne Angabe von Gründen jederzeit widersprechen. 
Der Lieferant wird die personenbezogenen Daten nach dem Ein gang 
des Widerspruchs nicht mehr für die Zwecke der Direktwerbung 
und/oder Marktforschung verarbeiten und die Daten löschen, wenn ei- 
ne Verarbeitung nicht zu anderen Zwecken (beispielsweise zur Erfül- 
lung des Vertrags) erforderlich ist. 

 
Auch anderen Verarbeitungen, die der Lieferant auf ein berechtigtes 
Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO stützt, kann der Kunde ge- 
genüber dem Lieferanten aus Gründen, die sich aus der besonderen 
Situation des Kunden ergeben, jederzeit unter Angabe dieser Gründe 
widersprechen. Der Lieferant wird die personenbezogenen Daten im 
Falle eines begründeten Widerspruchs grundsätzlich nicht mehr für 
die betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten löschen, es sei 
denn, er kann zwingende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die 
die Interessen, Rechte und Freiheiten des Kunden überwiegen, oder 
die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi- 
gung von Rechtsansprüchen. 

 
Der Widerspruch ist zu richten an: 
Stadtwerke Langenzenn 
Friedrich-Ebert-Str. 7, 
90579 Langenzenn Tel. 09101/703-500 Fax 09101/703-904, 
stadtwerke@langenzenn.de 

12. Streitbeilegungsverfahren 



Stand: 11/2023 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


